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den ad l oterondtim genommen. Zürich und Bcril wollen es bei der gemachten Ordnung lediglich bewenden lall^

mit dem Beifügen, daß der Termin der Notification verlängert werden könnte. Absch. 181, 8 1. ß 4-15.

Es werden die Ortsstimmen der acht katholischen Orte vorgelegt, welche die Landschaft von obiger Ord>»^

befreien. Weil aber ein Dccret vorhanden, daß, wenn Freiheiten oder Aemter begehrt werden, alle Orte begr"

werden sollen, Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen aber in diesem Falle übergangen worden seien, so

die Gesandten dieser Orte das in den Abschied sehen, um von den Obrigkeiten den fernem Befehl zu erwt»^'

Absch. 196, 8 1. !> 116. 1731t Da schon mancher Schaden für die Crcditoren dadurch entstanden ^

daß der Schuldner betrüglicher Weise schon versetzte Unterpfänder neuerdings versetzte, so wird unter

cationsvorbchalt für dienlich erachtet, die Notaricn und geschworenen Schreiber, welche dergleichen Jnstrn»'^

verfertigen, zu verpflichteil, wenn sie etwas der Art merken, sofort Anzeige zu machen. Absch. 359, 8
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I. Landvogt.

.i. Verzeichnis! der Landvögte.

Art. 117. 1712. Solothurn. Christoph Anton Dunant.

171Ä. Lucern. Ludwig Thaddäus Meyer von Baldcgg, dcö große»
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1710. Unterwalden. Johann Jakob Ackcrmann.
1718 Basel. Julius Schonauer.
1720. Schaffhausen. Georg Heinrich Oschwald.
1722. Zürich. Hans Rudolf Waser.
172Ä. Uri. Karl Anton Püntiner von Braunberg.
1720. Zug. Johann Peter Staub.
1728. Fr ei bürg. Johann Karl von Montenach.
1730. Bern. Gabriel Mutach.
1732. Schwyz. Karl Rudolf Bctschart.
1731 GlaruS. HanS Kaspar Strciff.
1730. Solothurn. Urö Victor Schwallcr.
1738. Lucern. Kaspar Karl Xaver Krus, des großen Raths.
17Ä0. Unterwalden. Johann Peter von Flüe.
17/12 Basel. ^ Johann Bernhard Bnrckhardt.

b. Beeidigung.

448. 1718. Julius Schönauer von Basel wird auf die Präsentation deS baslerischcn Gesandten als

Vogt eingesetzt, obschon er nicht mit der gewöhnlichen Attestation von Seite seiner gn. Herren und Obern

^ h'ü Weil jedoch die allgemeine eidgenössische Uebung es mit sich bringt, daß die erwählten Landvögte

solchen versehen seien, so wird daS zur Nachachtung Basels dem Abschied beizusetzen beschlossen

127 s, g.

2. Statuten.

»>l>, ^ 1730. Da sich in den Statuten der Landschaft gar manche einander widersprechende Vcrord-
^"dcn, so iverdcn die Obrigkeiten auf die Nothwcndigkeit einer Revision derselben aufmerksam gemacht,

sert ^ ^ ^ Der Landvogt legt ein mit Zuzug seiner Osficialcn und der Syndici angc-

^^"chniß derjenigen Dccrctc des StatutcnbuchS der Landschaft LuggaruS vor, welche einander widcr-

»>„, Dieses Vcrzeichniß wird den Obrigkeiten in deutscher Sprache zur Einsicht und beliebigen Vcrord-

ch>zu>chicken beschlossen, und weil von Abänderung einiger Dccrctc gesprochen worden, wird erkannt, die

in deutscher Sprache den Orten zu überwachen. Absch. 330, 8 8.

3. Nath der Landschaft.

^ 5^20. Der abgehende Landvogt berichtet, daß in der Landschaft alle Nathöstellcn verkauft, ja

schoß ^ ^^^en. Dieser Bericht wird dem Abschiede einzuverleiben beschlossen. Die Deputierten der Land-
gestellt, antworten, daß das ein uralter immer ohne Widerrede geübter Brauch sei, der

">elch.
""^wendig sei, da die Rathöstcllen, welche durch das LvoS ansgcthcilt werden, oft solchen zukämen,

^>Ni^sen noch schreiben könnten, überhaupt zu solchem Amte nicht qualificicrt seien; diese verkauften

^ ^athsstcllc an Taugliche. Auf diese Weise würden alle des Gewinnes, welche die Rathsstcllcn brin-

— Diese Verantwortung „vergnügt" die Gesandten nicht; sie nehmen die Sache .->4 i-vloron-
»nd

'"h die
^^rfügen, daß einstweilen keine Rathsstcllcn verkauft werden sollen. Absch. 101, 8 4. ^ 452. 1721.

^ter w mißbilligen den Verkauf und die Ncrgantung der Rathsstellcn. Die Jahrrcchnung stellt nun

^sicationSvorbchalt folgende Ordnung ans: Von den Universitäten und Gemeinden, welche Rathsstellcn
140"
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zu besetzen haben, sollen drei taugliche, ehrliche Männer durch freie Wahl vorgeschlagen und unter diese»

Loos gezogen werden. Der durch das Loos Bezeichnete soll die Rathsstelle selber bekleiden, sie nicht vcrka»^

Der Käufer oder Verkäufer einer solchen Rathsstelle, wie auch der Rath, welcher Einen, der nicht auf

Weise erwählt worden, in den Rath aufnimmt, wird in eine Buße von 50 Kronen verfällt. Der

LuecrnS erklärt instructionsgemäß, daß seine Obern alles im alten Stand belassen und die Privilegien, 8"'^

tcn, alten Gebräuche und Ucbungcn nicht antasten, vielmehr bestätigen »vollen. Absch. 181, 8 1- I! ^ ,

> 722. Obige Ordnung wird ratificiert. Solothnrn will nichts vom Loose wissen, Bern will acht

in die Wahl nehmen und looscn lassen. Lucern wie 172l. Absch. 190, 8 3- j> 151. 17»?». Der

der Tcrricri zu LuggaruS wird auf ihr Ansuchen bewilligt, ihre Nachstellen nach ihrer alten Ucbung, wie

1722 stattfand, zu wählen, und zwar darum, weil das Syndicat von 1729 der Universität der Bürger d»b^
und der Gemeinde Centovalli eine gleichmäßige Dispensation unter der Bedingung, daß solche nicht miM»

werde, crthcilt habe. Zürich, Bern, Zug und Basel willigen dazu nicht ein, weil jenes Dccrct von de» ^

ratificiert worden sei. Absch. 16l), 8 9. 155. 17^1» Zürich, Bern, Uri, Schwhz, Glarus, Baicl ^

Frciburg nehmen diese Befreiung vom Dccrcte von 1722 all i-vforeixliini. Absch. 476, 8 6. ^ 456. 1

ES wird durch das Mehr beschlossen, daß die Verordnung von 1722 in Kraft bleiben soll, daß demnach

1729 der Universität der Bürger zu Luggaruö und der Gemeinde Centovalli und 1739 der Universität der .

ertheilte Befreiung von dieser Verordnung aufgehoben sei, und das um so mehr, weil die Universität der 0

und die übrigen Gemeinden jene Dispensation nicht hatten. Jedoch soll dieser Beschluß bloö auf die k»»'^
vorzunehmenden Wahlen angewendet werden. Luccrn, das zu jener Ordnung von 1721 und 1722 nicht g^'P"

läßt die Landschaft bei ihrem alten Herkommen verbleiben, sowie auch Frciburg. Absch. 185, 8 1

4. Necurs der Ilnterthanen in die Orte.

Art. 157. 172». Es wird dem Abschied inseriert, daß künftig die dicßörtigcn Unterthancn ihrer

gcnhcitcn halber und wegen ihrer Satzungen und Ordnungen nicht sofort in die Orte rccurriercn, sondcr»

zuerst beim Syndicate anmelden sollen; erst wenn dieses ihnen gestattet, ihr Ansuchen an die Hoheiten g^

zu lassen, mögen sie daS thun; im andern Falle sollen sie abgewiesen sein. Absch. 212, 8 1.

3. Dorfvögte.

Art. 158. 1721. Abgeordnete der beiden Universitäten der Burger und der Terrieri, sowie der äußern

den legen Beschwerden ein gegen die 1719 gemachte Verordnung, daß die Dorfvögtc von dem Landvdjss ^
Schlogc sollen beeidigt werden, und bitten um Aufhebung dieses Gesetzes. Da diese Ordnung

i,<1 i'otoimixlnm genommen, noch von den Orten ratificiert worden ist, so wird die Beschwerde dem Abschu'^^
riert. Zürich und Bern wollen cS bei der gemachten Ordnung bewenden lassen. Absch. 181, 8 2- II

1722. Es werden die Ortöstimmcn der acht katholischen Orte vorgewiesen, welche die Landschaft von

Ordnung befreien. Bei diesem Anlasse dieselbe Rüge von Seite der evangelischen Stände, wie bei

Absch. 196, 8 1. 460. 172». Da sich herausstellt, daß, seitdem die Dorfvögtc nicht mehr vom

sondern von den Canzlern oder den alten Consulcn beeidigt werden, gar wenig und gar geringe Leibung"'

kommen, wird diese Sache wieder oll lmlezrornlum genommen. Absch. 212, 8 1.
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t». Marchensachen.
g. Wald Forcoretto.

^ Art, 4gi 171«». Der Gubcrnator von Mailand hatte durch de» kaiserlichen Sccretär Hermann eine
^chwerdc eingegeben, daß die von Jndemini 1717 und 1718 in dem Walde Forcoretto, welchen die mailän-

^ Gemeinde Biegno ansprach, mit Erlaubnis; des LandvogtS Holz umgehauen hätten, >Nachdem schon die
Ödländer daö Jahr zuvor vieles gefällt hatte»,s Die Gesandten versprecheneinzuschreiten,wünschen die
^-'ciition von 1671 aufrecht erhalten und fugen als Gcgcnbcschwcrde bei, daß im Walde Forcoretto ein

den Mailänder» gefangen weggeführt worden sei, Absch. 143, 8 5. il 462, 172t» Dcr Gubcrnator
Mailand zeigt sich in einem Schreiben bereitwillig, den Streit durch eine Konferenz zu beendigen. Die

^ ^echinwH nimmt das Anerbieten an, wünscht aber, daß die mailändischcn Deputierten ebenfalls, wie die
.^Asisch^ mtt Vollmacht versehen erscheinen. Die Anordnung für die Beschickungdieser Confercnz

^ de» Obrigkeiten zu treffen überlassen, Absch, 161, 8 5, sj 468. 1721. ES wird gut befunden im
N, ^ von den Märchen nach Anleitung der Documcntc einen Augenschein zu nehme». Die Jahr-

""'I schlägt den Obrigkeiten vor, die Gemeinde Jndemini, welche aus dcr BeHolzung dieses Waldes großen
^ zieht, j,i Berücksichtigung der Erkanntniß von 1673 die Hälfte dcr Koste» zahlen zu lassen. Absch, 186,

^ 464, 17 22. Dcr Gubcrnator zu Mailand wird angegangen wegen dcr Confercnz zu Erledigung
^renzstreitigkcitcn in einer Antwort sich zu erklären, und ersucht, die im Walde Forcoretto und auf dem

!cj„? vorgenommenen Vermessungeneinzustellen. Absch. 196, 8 2. ss 465. 1721!. ES ist wiederum
^dwrt auf obiges Schreiben eingelangt. ES wird den Obrigkeiten überlassen, daö nothwcndig Schci-

fiici ^ ^»ordnen, Absch. 212, 8 2, i! 466. 172A. Diese Angelegenheit wird, ohne daß man etwas ver-
>veh' ^ Erinnerung wegen im Abschiede erwähnt. Absch. 226, 8 5. sj 467. 1723. Die Gesandten

Erfolg eines von der Jahrrechnung zu Fraucnfeld an den Kaiser erlassenen Schreibens abwarten
^ dann die weiter» Maßregeln den Obrigkeiten zu verfügen überlassen, Absch. 236, 8 1. h 468, 172«».
dez g»t befunden, diese Streitigkeit durch die schon oft vorgeschlagene Confercnzoder durch Vermittlung
r^.^Aichcn PlcnipotcntiariuS zum Ziele zu führen. Absch. 251, 8 1- ü 469. 17 2 7. Die noch nicht ganz
^'^Streitigkeit wird im Abschiede erwähnt, damit sie nicht in Vergessenheit komme. Absch. 27<1, 8 1. ü

' ^28. Ebenfalls. Absch. 286, 8 1.
b. Grenze zwischen der Gemeinde Jndemini und dem Thale Travaglia.

^c» ^ Wegen einiger »IIa linst» eli I'olln mangelnder Schcidmarchcuzwischen dem mailändi-
Travaglia und dcr Gemeinde Jndemini wird einstweilen nichts anderes vorgenommen, als daß

Hj,.. " Podcsta von Luino um Wiedereinsetzung dcr Marchstcincan den alten Ort freundlichersuchen will.
Iz^i^^ ^Elbc nicht, so soll der Landvogt in die Orte berichten. Absch. 330, 8 2. >j.472, 171!8 Mai-

^utcrthancn hatten dcncn von Jndemini auf eidgenössischemBoden 27 Haupt Vieh entführt und

der ^ ^^'üs 20 verkauft und sprechen? nun daS Gebiet, auf welchem dieses Vieh geweidet, an. Nachdem schon
Erfolg dem Podesta von Lliino Vorstellungen gemacht, wird eine ernstliche Remonstration

^»ell von L?li??o erlassen. Wenn aber auch von diesem keine Abhülfe erfolgen sollte, so wird cvcn-
»„h ^^uh beauftragt, dem kaiserlichen Botschafterund dem Gubcrnator zu Mailand Vorstellungenzu machen

^E'rige, >vaS zweckdienlicherscheint, vorzukehren. Zugleich wird ein Bericht über einen ausgerissenen
Em Abschied beigelegt. Absch. 446, 8 7. h 473. 171!«» ES wird an den Gubcrnator zu Mai-

^chriebc», er möchte einen Abgeordnetenschicken, welcher mit einer Delegation des SyndicatS am strei-
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tigen Orte dm Augenschein einzunehmen und den Streit beizulegen habe. Der Landvogt wird beauftragt, ^

den Erfolg des Schreibens Zürich zu berichten. Ferner möchten sich die Orte erklären, wer die bis dahin ^

genen Kosten zu bezahlen habe. Absch. 460, 8 6. st 474. 17Ätt. Da in dieser Sache noch keine bcst»^

Antwort mailändischer Seits gegeben worden ist, kann kein Beschluß gefaßt werden. Absch. 476, 8 5. !I ^

17Ä1 Noch immer hat der verlangte gemeinschaftliche Augenschein nicht stattgefunden. ES wird noch

der Versuch mit einem Schreiben an den Gubernator zu Mailand gemacht, zugleich auch an die Königt»^
Ungarn geschrieben und der kaiserliche Botschafter um seine Osficien angegangen. Absch. 485, 8 3- Ü

17Ä2. Nochmaliges Schreiben an den Gubernator. Der Landvogt soll die Antwort Zürich über»ut^
über die in dieser Sache ergangenen Kosten wird einstweilen noch nicht gesprochen. Luccrns

ist für ein Schreiben nicht instruiert, widersetzt sich aber nicht. Absch. 50l, 8 2. st 477. 17/t3. Der

strcitigkcitcn wegen bleibt eö beim vorjährigen Abschied. Der Kosten halber wollen Zürich und M

Beendigung deS Streites nichts entscheiden. Luccrn ist der. Ansicht, daß, wenn es sich ergeben sollte,

Streit „aus unrichtigem Territorium" hergerührt habe, die Kosten den Hoheiten auferlegt werden tolle»,

aber, wofern derselbe der Particularen Nutzen beschlage, die den Nutzen haben, billigerweise auch die Koste»

sollten. Uri und Schaffhauscn wollen die Kosten den Unterthancn zu Jndemini aufbürden. Die übrige»

sandten nehmen die Sache all rolarvullum. Absch. 514, 8 2.

7. Abzug.

Art. 478. 172/1. Ueber die Abzugöangclcgcnhcit des Grafen Confalonicri wollen die Gesandten

mündliche Relation abstatten. Absch. 226, 8 8.

8. Polizeiliches. sUnsichcrheit der Straßen.j

Art. 479. 1730. Um der Unsicherheit der Straßen zu steuern, sollten Maßregeln ergriffen werden»

findet namentlich daS betreffende Dccrct im Statutenbuch der Landschaft Luggaruö, Fol. 124, uicht zul»»ß

Absch. 318, § 7.

!». Judieutur- und Compctcnzconflictc.

a. Mit dem geistlichen Forum. >,,

Art. 480. 1713. Der Landvogt berichtet, daß, als er ein Visum Repertum wegen des an dem

ster zu LuggaruS begangenen Mordes habe ausnehmen »vollen, solches ihm von den Geistlichen nicht zügelnste»

sei, weil es innerhalb des Bezirks des Geweihten hätte geschehen müssen. Es wird nöthig erachtet, dicß de»

leiten zu hinterbringen. Absch. 30, 8 5. st 48l. 1727. Die Franziscaner hatten den Fabio Orelli vor das l»b^
liche Gericht wegen eines Vermächtnisses seiner Großmutter sel. im Betrag von 550 Kronen

während Orelli behauptete, daß dieses Vermächtnis! ungültig sei, weil ein obrigkeitliches Decret einer ^

per>on verbiete, mehr als 25 Kronen zu geistlichen Sachen zu legieren. Ueberdieß habe die Groß»"ü^^j
Vätern bei Lebzeiten noch manche Instrumente mit Vorbehalt des lebenslänglichen Zinses übergebe»- ^

hatte früher den Landvogt angefragt, ob er vor geistlichem Forum erscheinen solle; dieser hatte ihn ^

das Syndicat gewiesen. Von den Gesandten stellt nun ein Thcil die Entscheidung den Obrigkeiten anhci>», ^

derer will die Judikatur dem Landvogt zuerkennen, weil die Väter den Orelli wegen eingezogener Zinll"

nicrcn, noch ein anderer, weil die Instrumente schon in den Händen der Väter seien, die Sache dem geistliche" ^ ^

ter übergeben. Unter solchen Umständen wird die Entscheidung den Obrigkeiten überlassen. Absch. 270, §
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^ 172». Die Sache war von den Hoheiten als vor den weltlichen Richter gehörig erklärt worden. Orclli

Franziöcanern Bürgschaft zu Fortsetzung seines StreithandclS; dieselben werden, da sie nicht

"kes davon befreit. Der Gesandte Zürichs fügt dein Abschiede die Erklärung bei, daß sein Stand dazu

'» einwillige Absch. 302, 8 7.

b. Mit dem Bischof von Como.

te>, ^ ^1^ Der Bischof voll Como gibt sechs Beschwerden ein über einzelne Acte dcS LandvogtS, von
Cvmpctcnz dcö Laildvogts beschlagen, andre mehr einen persönlichen Charactcr haben. Auf

llrj Gerung des Syndicats verantwortet sich der Landvogt gegenüber dem Bischöfe in einem Schreiben,
"nd Schwpz wollen den Landvvgt zu mehrerer SatiSfaction angehalten wissen und lassen dieß zu ihrer

'^»ng dem Abschied beisetzen. Slbsch. 143, 8 8.
e. Mit denen aus dem Thale Verzasca.

484. 472<». Die auö dem Thale Vcrzaöca hatten die Judikatur über die primilmo, welche dem Pfarrer

'dvr^^^^o gehören, lallt ihrer Privilegien angesprochen, und es war ihnen von der Mehrheit willfahrt

kibe m Millichs Gesandter, lvclchcr darin eine Präjudiz zu Ungunsten des LandvogteiamtS zu LuggaruS und

^ d^ ^>er armen >'>"ltc zu Cugnasco sieht, gicbt dagegen eine Protcstation zu Protocoll und behält
^ Rechte seiner Obern vor. Absch. 251, 8 4.

I«. Zustizsacheu.

i>. Erste Instanz.

^llst^ 171! ES wird festgesetzt, daß der Landvogt auch während dcS SyndicatS als Richter erster
judiciercn könne. Absch. 30, 8 6.

d. Appellationen vor dem Syndicat.

kille ^ 174!! Seit einigen Jahren war die Sitte eingeführt worden, daß man den Landvogt, der

^°llt-^ Artest auferlegte, von ihr aber appellierte Buße in Contradictorio vor dem Syndicat behaupten
Sessel innerhalb der Schranken setzte. ES wird

k en möchten dieselbe Ordnung einführen, wie sie in den del

dem Abschied beizusetzen gut befunden, die

deutschen Vvgtcicn bestehe. Absch. 30, 8 4.

o. Bürgschaft von Seite der Angehörigen der regierenden Orte,

sie > 17IS. Nach den Statuten von LuggaruS haben die Angehörigen der regierenden Orte, wenn

^ dw' llntcrthan von LuggaruS in das Recht fassen, Bürgschaft zu geben oder wenigstens von Act zu
^ hinterlegen. Es wird nicht für unbillig gefunden, daß auch die Untcrthancn von LuggaruS,

Syndikate in die Orte appellieren, ihrem Gcgcntheil, wenn derselbe den regierenden Orten ange-

llz '^ ^e auflaufenden Kosten Vertröstung oder Bürgschaft geben. Absch. 08, 8 5. 488. 47I<» Lctztc-

^ durch die einhelligen Instructionen bestätigt. Absch. 86, 8 1.

4. Verkauf in todte Hand.

' 489. I7!!2. Da eS sich zeigt, daß im Statutcnbuch von LuggaruS daö Decrct von Lauis, nach
. lk>u ^ . . .. ^. ... . . . .......

die.
'"als legenden Güter in todte Hand verkauft werden dürfen, nicht eingetragen, und daß dasselbe auch

kk>ti»u lwblicicrt worden sei, so soll davon den Obrigkeiten Kenntniß gegeben werden, damit sie die Publi-

'k'ld Beobachtung desselben hier verordnen. Absch. 345, 8 8.

y e. Güter von auswärts Vcrurtheilten.

ki 490. 17!!8. Giac. Antonio Franci von Vcrscio Pcdemontc war 1723 zu lebenslänglicher Galeeren-
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straft wegen eines zu Livorno begangenen Mordes vcrnrtheilt worden. Nach dein Tode seiner Ehefrau, welches

vie im Lande licgcnven Güter desselben genutzt hatte, hatte der Landvogt dieselben in Beschlag nehme» ^

Die rechtmäßigen Erben aber bitten nun das Syndikat, ihnen die Güter zu überlassen, mit dem Versprechen, dictz

dem Franci, wenn er zurückkehren sollte, abzutreten. Die Entscheidung dieses Falles wird den Hoheiten

lassen, unterdessen aber verordnet, daß die Güter unter. Aufsicht des LandvogtS durch einen Curatvr vcr»'^

werden sollen. Absch. 416, § 6. ß 491. 1711». Zürich und Basel wollen die Nutznießung der Güter ^

Erben überlassen, das Eigcnthum aber bis ans Erledigung oder den Tod Francis suspendieren; ebenso

und Freiburg, die aber Zins und Capital unter Aufsicht des Landvogts bis zur Liberation oder dem Tode

eis aufbehalten wollen. Bern und Unterwaldcn erkennen dessen Mittel dem Fiscus verfallen an.

Zug und Solothurn erkennen daS Recht des FiscuS auf diese Güter nicht an, weil der Todschlag an ^ ^

Fremden und in der Fremde verübt worden, und wollen den Besitz der Güter den rechtmäßigen Erbe»

Bürgschaft überlassen. Uri, Schwyz und Schaffhauscn nehme» die Sache all roloronckum. Bei solcher

schicdenheit der Ansichten werden die Güter einstweilen durch einen Curator verwaltet. Absch. 466, § ^ ^

492. 17/ltt. Man vereinigt sich dahin, daß die Güter Francis dessen Erben bis auf seine Befreiung ^

seinen Tov zur Nutznießung eiiratoiio nomine unter Aussicht des LandvogtS überlassen werden

Entschließung über das Eigenthum soll aber bis aus dessen Befreiung oder Tod verschoben sein. Der ^

wandtschaft wird aufgetragen, für Befreiung Francis sich zu bemühen und zu diesem Zwecke den Nutzen

diesen Gütern zu verwenden. Absch. 476, 8 4.

II. Strafzeuwcsen.

sStraße von Contone.j , ^

Art. 493. I72!>. Trotz der 4711 der Gemeinde Contonc unter Androhung einer Straft von

auferlegten Verpflichtung, die durch ihr Territorium nach Bellen.; führende Landstraße in guten Stand z" ° ^

in welchem Falle die Landschaft Luggarus ihr 56 Kronen Beitrag geben sollte, blieb die Landstraße i» ^

demselben schlechten Zustande. Die Gesandten bezeugen dieser Gemeinde ihr Mißfallen, erlassen ihr aber ^
ihrer Armuth die Straft von 466 Kronen und verpflichten sie, innerhalb dreier Monate die Straße zu

oder eine neue zu machen bei einer Buße von 166 Kronen. Die Landschaft Luggarus, welche schon vor

Jahren die 56 Kronen hätte zahlen sollen, wird setzt in Folge von Zinscnbcrcchnung zu 125 Krone»

Die Anstvßcr an die Landstraße haben die Nebcngräbcn in ebenderselben Frist und bei ebenda

Buße zu öffnen. Die Straßenmeistcr haben an den Straßen sich zeigende Mängel sogleich durch ^

welche dazu verpflichtet sind, verbessern oder, wenn diese ihre Befehle nicht vollziehen, auf deren

Verbesserungen ausführen zu lassen. DaS alles wird den Hoheiten referiert. Absch. 362, 8 5. ß 494. ^

Die Gemeinde Contonc hat die Straße etwas verbessert, bittet aber, ihr die Last, die Straße vollkon»"^^
zustellen, wegen ihrer Armuth zu erlassen. IDie Gemeinde bestand aus 17 Feuerstätten, welche vo» ,

leuten des Spitals von LauiS bewohnt waren.s Die 166 Kronen Buße werde» ihr erlassen, u" ^

bleibt es beim vorjährigen Abschiede. Die Gemeinde wird ermahnt, jährlich nach Möglichkeit mit

der Straße fortzufahren. Absch. 318, 8 3. 495. I7II Da einerseits die Gemeinde Contoiie is»

mögen vorstellt, die Straße zu verbessern, andrerseits die Landschaft Luggarus auf ihre durch ^»

Zürichs vom Jahr 1684, durch obrigkeitliche Dccrctc und das Urthcil der Syndicate von 1744, lel^, ^ xc>>

und 1729 festgestellte Befreiung von der Contribution an diese Straße sich beruft, macht das Sy»^
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^'Ugkeitcn folgenden Vorschlag: 1) Die Landschaft Luggaruö schießt 135 Kronen an die Reparation der Land-

und hinterlegt sie beim Landvogte. 2) Ein jeder mit seinen Gütern an die Landstraße stoßende Parti-

^ Kronen Buße die Gräben längs der Landstraße innerhalb dreier Monate zu öffnen und zu

die Gemeinde Contonc aber alsobald mit Verbesserung der Straße anzufangen und nach Möglichkeit

Lffahren und dazu ihre Frondienste zu leiste»; der Landvogt aber hat ihr aus den 125 Kronen eine angc-

">e Entschädigung zu geben. Von einem jeden Stück durchpassierender Waaren mit Ausnahme der cidge-

^ he» soll auf vier Jahre ein Kreuzer Wcggcld zum Bchufe der Verbesserung der Straße bezogen werden.
. ^ nach diesen vier Jahren gehalten werden soll, wird der Disposition der Obrigkeiten dann anhciin-

derst Luccrn, Untcrwaldcn, Zug und Solothurn wollen beigesetzt haben, daß die Gemeinde Contonc für-
^u> verpflichtet sei, die Straße in Ehren zu halten. Uri will die Unterhaltung derselben der Landschaftush" '

'^Nuiig beauftragt. Uri wiederholt seine Erklärung von 1731. Absch. 345, 8 5. jj 497. 1733. Es wird
° Bestin

^^ömö>sischc anzusehen und demnach von jenem Wcggcld befreit seien. Im Uebrigcn wird der Vorschlag

Absch. 330, 8 6. 496. 1732. Obiger Beschluß wird bestätigt und der Landvogt mit der AuS-

cholt seine Erklärung von 1731. Absch. 345, 8 5. jj 497. 1733. Es wird

alz , """'ung ZU obigem Beschlüsse beigefügt, daß die Kaufmanuswaarcn der Untcrthanen der vier Vogteicn

de bestätigt und sott sofort für eine Zeit von vier Jahren in Ausführung gebracht werden. Nach Verfluß

Zell galten sich die Orte die weitere Disposition vor. Der Gesandte FreiburgS, instruiert, nicht in den

^uzuwilligen, behält sich seiner Obern Ratification vor. Äbsch. 359, 8 4. 498. 173A. Der Ertrag

^l^Wldes verflossenen Jahr s43l> Mailändcrpfundj wird dein neuen Landvogt mit dem Auftrag bc-

^ 'bU der Gemeinde Contonc daraus von Zeit zu Zeit behülflich zu sein und darauf zu sehen, daß die

^ siutem Stand erhalten werde. Zug allein will die den Untcrthanen der vier welschen Vogteicn gc-

Waaren von diesem Wcggeldc nicht befreit wissen. Das Wcggcld soll »och drei Jahre bezogen wer-

K 4. ^ 499. 1733. Mit dem Ertrag des WeggeldeS vom verflossenen Jahre 1430 Mai-

"^^udj soll auf ebendieselbe Weise verfahren werden wie 1734. Das Wcggcld hat noch zwei Jahre zu

Absch. 397, z> 4. ^ 590. 173<». Ob das Weggeld zu Gunsten der Straßcnverbesserung bei Contonc

»n/> bor Jahre aufgehoben oder ferner bezogen werden soll, wird der Entscheidung der Hoheiten

H^^KItellt. Absch. 413, 8 3. 501. 1737. Da die Straße zu Contonc noch nicht in sichcrm und daucr-
^"^and ist, wird das Wcggcld auf weitere vier Jahre ausgedehnt. Uri ist der Ansicht, daß die Untcr-

dieser Straße der ganzen Landschaft aufgebürdet werden sollte. Absch. 428, 8 3. 502. 1738. Der

"b des Wcggeldcs im verflossenen Jahr soll wiederum an die Straße von Contone verwendet werden.

1737. Absch. 446, 8 3. 503. I73!>. DaS Wcggcld soll 1741 aufgehoben werden. Uri wie

' Absch. 499^ y z ^ 594 17/t<>. Gleicher Beschluß. Absch. 476, 8 3.

12. Postwese».

vir ^^22. BcrnS Gesandter beklagt sich, daß er außer dem gewöhnlichen Porto für einen Brief

lichx bis »ach Luggarus noch 10 Kreuzer zahlen müsse, während er 1 oder 2 Kreuzer hinreichend

^or Gesandte Zürichs beruft sich auf den Tractat zwischen den Orten und dem Postamlc und die

^ilc Ucbung und ist nicht der Ansicht, daß die Hauptpost könne angehalten werden, die „Nebenpost zu

^ bcu Abschied genommen: 1) Zürich sollte verbunden sein, da das Postrecht allen XII Orten zuständig

zur Directum übergeben sei, die Briefe der Gesandten während des Syndicats portofrei zu spedieren;
141
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2) ebenfalls die Briefe der Landvögtc. 3) Die Briefe sollten von Bellcnz nach LuggaruS nicht mehr auf
Umwege, sondern durch einen zu bestimmten Zeiten geraden Wegs nach LuggaruS gehenden Boten überbracht wert"»'
als Entschädigungkönnte die Landschaft 5V Kronen jährlich bezahlen und auf jeden Brief 1 Kreuzer gcschl»^
werden. Absch. 212, 8 3. !I 507. 172 1. Es wird berichtet, daß vor Jahren zu Frauenfeld erkannt worden!^
daß die obrigkeitlichen Briefe den Landvögten portofrei geliefert werden sollen. Die Gesandten beziehe»^
inSgcsammtauf diese Erkanntniß. Absch. 226, 8 1. jj 503. 172Ä. Eö wird dem Abschied beigefügt, daß ^
Post jetzt nach Cadenazzo fahre, so daß die Briefe fortan schnell und richtig zu LuggaruS eintreffen. Absch. 226,8'

13. Zollsachen.
fllri, Schwy; und NidwaldeinArt. 552.^

a. Verleihungdes Zolls.
-

Art. 509. 1713. Bei Verleihung deS Zolls zu LuggaruS wird für passend erachtet, nach Ablauf
jetzigen achtjährigenVerleihung denselben künftig blos auf vier Jahre zu verleihen; jedoch sind die Gcß»^'
ohne Jnstruetion dafür. Absch. 30, 8 2. 510. 1722. Bern hält es für „unanständig", daß Gcsaudü ^
Zoll in Bestand empfangen, und trägt darauf an, daß sie sich dessen begeben sollten, und daß man dcust

eher einer dritten ehrlichen und vertrauten Person aus ein oder zwei Jahre übergebe, damit man in ErfalP ^
bringe, was der Zoll ungcfähr ertrage. Ferner sollte nach Berns Ansicht ein Deeret gemacht werden,
welchem eö den Gesandten verboten sein sollte, den Zoll und andere obrigkeitliche Regalien in Bestand
men. Die übrigen Gesandten lassen es bei der voriges Jahr crthciltcn Investitur bewenden. Zürich ^
Ansicht, daß die Uebernahmc vcS Zolls durch Gesandte den Regalien keinen Abbruch thue, im Gegentheil
bringe, da niemand anders so viel geboten habe. Absch. 196, 8 4. 511. 1723. Unter Ratification^'^ ^
halt wird dccreticrt, daß es künftig den Gesandten verboten sein soll, den Zoll und andere hochobrigkeitliche

in Bestand zu nehmen. Den Zollvcrwaltcrn wird für die unleöbar gewordene Zolltariffa eine neue »»l ^
von 1649 kollationierten Tariffa übergeben. Da aber dieselben wünschen, daß einige nicht darin genannte

darein eingetragen werden möchten, nehmen Luccrn, Schwyz, Unterwaldcn, Basel und Schaffhaustu ^
Sache Nil i-okki-onllum. Die übrigen Gesandten weisen das Begehren der Zvllbesteher sogleich ab. AllglU ^
sieht man als Folge einer solcher Neuerung Opposition im Lande und Klagen von Seite der Mailänder ^
auö. Absch. 212, 8 5. jj 512. 1723. Die Zöllner verlangen, daß die von Brissago ebendieselben ^
zahlen sollen, welche die Landschaft LuggaruS überhaupt. Da aber Brissago darthut, daß cS acht
nachdem die Landschaft schon unter der Botmäßigkeitder XII Orte gewesen, sich freiwillig mit Vorbehalt
seiner Freiheiten, Gerechtigkeiten und Hebungen unter dieselbe begeben habe und in Folge dessen bisher ^
auS dem Mailändischcn zu Brissago eingeführten »nd von da ins Mailändischc abgeführten Waarcn keine» ^

bezahlt hätten, so werden sie auch jetzt wieder vom Zoll solcher Waarcn freigesprochen, so lange die Z" ^
nicht daS Gegentheil beweisen. Ebenso wird das Gotteshaus Engelberg nicht für verpflichtet erklärt,
den Zollaufsehcrnvon ihm geforderten neuen, früher noch nie bezahlten Zoll, für welche,, sie sogar v»» ^
Bürglchaft verlangten, zu erlegen. In Beziehung auf das durch die angeschwollenen Gewässer in den

den Thälern herauSgcschwcmmtc Holz wird verfügt, daß daö Holz gesammelt, an daö Gestade gcfch»^ ^
nicht auS dem Land geführt werden solle, bevor die Eigenlhumsherrcn, nicht die Taglöhner, den Z»ll ^

oder sich mit den Zollbcstehern abgefunden haben; von demjenigen Holze aber, welches durch Wind und ^
auf das Mailändischc getrieben worden, ist kein Zoll zu beziehen. Absch. 212, § 7. jj 513.
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^ bei der Verleihung des Zolls alle Bewerber in eine Association von acht Personen vereinigt hatten, so

c» die Gesandten, das diesi künftig leicht zum Nachthcil dcS obrigkeitlichen Interesses ausschlagen könnte,

überlassen den Hoheiten die Zahl einer solchen Association auf vier bis sechs Personen zu beschränken

" eure andere vorsorgliche Verfügung zu treffen. Absch. 392, 8 4.

9. Zoll zu Canobbio.

Art. 51^ 1718. Zu Cannobbio war neulich eine Zollstättc errichtet worden sdcr Zoll von Scsto wurde

°^>i» vcrlegZ, in Folge dessen die Kauflcutc den Paß über Magadino und den Gotthard mieden. ES

^ deßwegen eine Beschwerde an den Gubcrnator zu Mailand erlassen. Absch. 127, 8 5. st 515. 17111.
lllne Antwort auf obiges Schreiben eingckvmmen ist, so wird der Vorschlag gemacht, Zürich zu ersuchen,

^'lincn gemeiner Eidgenossenschaft an den Gubcrnator und den m.ixiüli-ato stimm'llilmi'ia zu Mailand zu

)^>bei,. Die Orte, möchten ihren Entschluß Zürich mitthcilen. Absch. 143, 8 4. st 519. 172«. Zürich bc-

j ^' das; auf sein an den Kaiser erlassenes Schreiben keine Antwort eingelangt sei, und daß dcr Zoll noch

^ bestehe. In Folge dessen wird es beauftragt, nochmals im Namen dcr Eidgenossenschaft an oben gc-

Behörden und an den Wicncrhof selbst zu schreiben. Absch. 161, 8 2. st 517. 1721. Auch bis seht

Antwort auf Zürichs Schreiben eingelangt und keine Abhülfe eingetreten. Zürich wird beauftragt, in

z/ ^ Namen durch Vermittlung dcS Sccrctärs Hermann ein nachdrückliches Schreiben an den Kaiser

^ Arsten. Absch. 181, 8 3. st 518. 1722. Man findet für gut, daß Zürich im Namen dcr die cnnctbirgischen

Eicken regierenden Orte an den Kaiser, den Gubcrnator zu Mailand und den Grafen Karl Borromeo ein

^dräjcntationsschrcibcn abschicke. Absch. 199, 8 5. st 519. 1722. Noch ist keine Antwort eingelangt. Den
Obern wird überlassen, das Passende zu verordnen. Absch. 196, 8 2. st 529. 1723. Da die

^ ^ erlassenen Schreiben unbeantwortet geblieben sind, so werden nochmalige Schreiben an den Kaiser

Dst ^ genannten Behörden zu erlassen beschlossen. Absch. 297, 8 9. st 521. 1723. Noch keine Antwort.

gut !e'hcn dieses Benehmen schimpflich für die Eidgenossenschaft an und überlassen den Hoheiten, das

be>o ^"»ende Zu verfügen. Absch. 212, 8 2. st 522. 172Ä. Ein erhöhter Zoll wird noch immer bei Canobbio
beschlossen, an den Gubcrnator zu Mailand die Anfrage zu stellen, ob von allerhöchster Behörde

^ "s voriges Jahr erlassene Vorstcllungsschreibcn noch kein Beschluß erfolgt sei. Tritt keine Abhülfe ein,

iür/ ^ Gesandten über daS Gcbirg ein Gutachten über diese Sache den Orten hinterbringen. Die

M>chc Gesandtschaft, ohne Instruction, verspricht zu allen zweckdienlichen Mitteln Hand zu bieten. Absch.^1. K 5 ... . . . ^ ^ >

Noch" Abschiede erwähnt. Absch. 226, 8 5. st 524. 1723. Dcr Bezug des erhöhten Zolles dauert

lichx.."!'"^ l°ri. Zürich wird beauftragt, im Namen gemeiner Eidgenossenschaft durch Vermittlung des kaiscr-

^ Diese Angelegenheit wird, ohne daß ctwaS verfügt wird, bloö der Erinnerung

ch

^ A'gationösccrctärS Hermann ein ehrerbietiges Schreiben an den Kaiser zu erlassen. Absch. 232, 8 7.

b»d " ^^23. Die Gesandten dcr regierenden Orte wollen den Erfolg obengcnannntcn Schreibens abwarten

^"tcre ^cr Entscheidung der Obrigkeiten überlassen. Absch. 239, 8 1. st 526. 1721». Zu

^eser" gut befunden, den anwesenden Plcnipotcntiarius zu ersuchen, daß er seine Officicn zu Abstellung

siiic^ ^^A)wcrden anwenden möchte. ES wird dicß dem Abschiede dcßwcgen beizufügen beschlossen, damit auf

"östlicher Weise zweite Confercnz mit dem Plenipotcntiariuö darüber zu instruieren nicht vergessen »verde.

^5, 8 5. st 527. 1721». Es wird gut befunden, die Sollicitationcn bei dem kaiserlichen Plcnipoten-

^"»i. Statt 224 lies daselbst 524.
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tiariuS wegen gänzlicher Beseitigung oder doch wenigstens wegen Erleichterungdieses Zolles fortzusetzen ^
25t, 8 1. 528. 172«. Der Plenipotcntiarius wird wegen dieser Angelegenheit wiederumum seine
zur beförderlichen Abhülfe angegangen, da von Wien immer noch keine Antwort erfolgt ist. Absch. 256, 8 ^ ^
529. 1727. Die Angelegenheit wird von den Xll Orten dem Abschied inseriert, damit sie nicht in Vergeh

heit komme. Absch. 270, 8 1. ^ 5Z0. 1728. Auf der Tagsatzung zu Baden wird dem kaiserlichen Plenip^"
tiarius eine Rcclamation eingegeben. Absch. 28t, 8 4. 531. 1728. Ebenfalls. Die Sache wird dem ^
schiede inseriert. Absch. 286, 8 t. 532. 172«. Bern bringt aus der Tagsatzung zu Fraucnfeld diese Sache
der zur Sprache. Der Anzug wird all instruonllum für das cnnctbirgische Syndicat den Hoheiten hinter^
Absch. 298, 8 15. ^ 533. 172«. Der Gesandte Basels stellt den Antrag, dieses ZollgeschästS im
zu erwähnen. Absch. 302, 8 1. ü 53-1. 17t!«. Die Canzlci wird beauftragt, ein gründliches Factum
dieses Geschäft zu formieren und dasselbe Zürich einzusenden, damit dieses eine abermalige nachdrückliche
chargc im Namen der Xll Orte an den kaiserlichen Abgesandten erlasse. Absch. 318, 8t- !I 535. 1^

Obiger nicht ausgeführter Auftrag wird wiederholt. Absch. 330, 8 1- I! 536. 17112. Es wird besäch'^
durch den Vorort Zürich nochmals nachdrückliche Vorstellungen in gemeinem Namen an den Kaiser mm
zn lassen. Absch. 315, 8t. 537. 171111. ES wird beschlossen, wiederum ein Schreiben an den

zu erlassen, begleitet von einem gründlichen Memoriale. Zu diesem Behufc »Verden durch den GcsM>^
voil Uri die Factorcn zu Bcllenz aufgefordert, den schon früher von ihnen verlangten Bericht in
dieses Zolles zu Canobbio einzusenden. Absch. 359, 8 1. ü 533. 1711 t Die Gesandten von Uri,

und Unterwalden werden ersucht, den von den Factorcn zu Bcllenz verlangten, aber noch nicht gelieferten ^
richt einzufordern und innerhalb sechs Wochen dem Gesandten von Bern zuzustellen, welcher dann mit «s

solothurncrischcn ein Memorial abfassen soll, dessen man bei günstigem Zeitpunctc sich bedienen könnte. ^
jetzigen Zeitumstände werden nicht für passend gehalten, wegen dieser Sache Schritte zu thun. Absch. 380, 8 j ^
539. 17111. Da das Herzogthum Mailand noch unter keinem eigentlichen Besitzer sich befindet, so nn^
auch jetzt noch für unpassend gehalten, Schritte in dieser Angelegenheit zu thun, obgleich Berns ..
instruiert ist, für solche zu stimmen. Das Memorial soll nun von den oben genannten Gesandten »01
werden, da der Bericht der Factorcn eingegeben worden ist. Absch. 397, 8 1- ü 510. 1711«. Auf der
nungstagsatzungzu Frauenfcld wird für gut befunden, daß das cnnctbirgische Syndicat untersuche, in n"
Gewalt sich der Zoll zu Canobbio befinde, und ein Memorial, wie es dasselbe schon früher beschlossen

ausfertige. Absch. 107, 8 13. ^ 511. 1711«. Wie 1735; zugleich wird LandammannPüntincr, welcher ^ ^
der Beschaffenheit dieses Zolles eine vollkommene Erkenntnis«hat", ersucht, dieselbe Behufs der Abfassung ^
Memorials „beizutragen". Absch. 113, 8 1. 512. 17117. Auf der Jahrrcchnungstagsatzung zu
fcld wird ein Memorial, betreffend den Zoll zu Canobbio, von Uri vorgelegt. In Folge dessen wird bcsäsi^ ^
an den Kaiser die Vorstellung gelangen zu lassen, es möchte diese Zollstättc aufgehoben und allcö in den

von 1711 gesetzt werden. Zürich wird es überlassen, den Entwurf eines Schreibens den Orten nutzulh^ ^
Zugleich soll der kaiserliche Botschafter um seine Osficicn ersucht werden. Absch. 122, 8 10. ß 513.
Mair will vorerst den Erfolg des zu Fraucnfeld dekretierten Schreibens abwarten; indessen wird sehr
daß die vormaligen Gesandten von Bern und Solothurn das von ihnen erbetene Memorial Zürich
möchten. Absch. 428, 8 1. ß 511. 17118. Auf der Tagsatzung zu Fraucnfeld wird die zürcherische

schaff ersucht, daß sie, im Falle das 1737 decrctierte Schreiben an den Kaiser noch nicht abgegangen sinn ^ ^
dafür sorgen möchte, daß der Entwurf dazu den Ständen beförderlichst mitgcthcilt werde. Absch. 139, s
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Auf das Schreiben, das Zürich im Namen der XII Orte abgeschickt hat, ist wiederum keine

'"wert erfolgt. Margraf de Prio soll ersucht werden, beim kaiserlichen Hof eine Antwort zu sollicitiercn.

446, z ^ 54ß, 4736. Da auf das letztes Jahr von Zürich erlassene Schreiben noch keine Antwort

^ ^ ich wird beschlossen, durch Zürich eine neue Recharge an den Kaiser mit einem Begleitschreiben an dessen

. Laster abzusenden. Absch. 454, 8 3. >j 547. 1736. Da keine Abhülfe in Aussicht steht, so wird bc-

^ ^b'n, knnstig dieses Geschäft aus dem Luggarncrabschied zu entfernen, es aber in dem fraucnfcldischcn stehen
, ' i'stsen. Absch. 466, § 1. ^ 548. 47/16. Den Orten wird anhcimgcstcllt, bei sich darbietender Gelegenheit

Dieser Sache Schritte zu thun. Absch. 476, 8 1. ß 549. 47/44. Ebenso. Absch. 485, 8 1. >! 550.

Es bleibt beim vorjährigen Abschiede. Absch. 501, 8 1. I! 551. 47/13. Ebenso; Basels Gesandter,

^ ^»struction, referiert. Absch. 514, 8 1.
e. Zoll zu Magadino.

55z Z727. Anton Scolar, welchem der Zoll zu Magadino vom Syndicatc übergeben worden,

Uri, Schwyz und Nidwalden, bei den drei Provisionalortcn Anregung zu thun, daß sie gleich bei seiner

>vird ^vllS Susi i» Magadino errichten oder in Bestand nehmen möchten. Das Ansuchen
dem Abschiede beigelegt, Scolar aber der Rath gegeben, sein Memorial sämmtlichen regierenden Orten

schicken. Absch. 273, 8 3..

4/l. Kirchensnchcn.

^ 55Z 1712. Orelli, welcher zu einem Canonicus zu LuggaruS gewählt worden war, will das Placct

putronatns nicht bezahlen. Obgleich der Landvogt auf einen Vertrag aufmerksam macht, der 1693

dh Syndicat und der Curie zu Com» geschlossen worden sein soll, nach welchem diese Canonicate nur

andern bezahlen sollen, so legen die Gesandten, denen dieser Vertrag unbekannt ist, dem Orelli

ganze Summe auf. Da er nicht bezahlt, wird den Obrigkeiten anhcimgestcllt, ob nicht die Einkünfte

"Uoisiectts bis zur Bezahlung sequestriert werden sollen. Absch. 7, 8 4.

43. Locales.

sllri, Schwyz und Nidwalden: Art. 555.)

4. LuggaruS.

u. LuggaruS den XIII äußern Gemeinden gegenüber.

^ 4742. Die äußern Gemeinden beschweren sich über die Mehrheit des Ruthes, welche die von

^ ausmache», daß dieselbe große und unnütze Kosten herbeiführe, welche die ganze Landschaft bezahlen

obx>. tragen auf Trennung von Luggarus an. Dazu sind aber die Gesandten nicht begwältigt; sie belegen

^»lr ^ LuggaruS mit einer Buße und halten sie zum Ersatz der unbilligen Ausgaben an. Den

Äimq. ^ Separation nehmen sie in den Abschied. Absch. 7, 8 5. ß 555. 4726. Die drei Universitäten

^ ^'S Fleckens LuggaruS, welche noch zwei Gemeinden in ihr Interesse gezogen, hatten die dreizehn so¬

lche/" ^^n Gemeinden zwingen wollen, an die Unkosten für silberne Leuchter und „Guldcnstück" zu
^äche ungefähr 700 Filippi zu zahlen. Die dreizehn äußern Gemeinden wenden sich nun mit einer

g»verde

rt«

Luggarus mitthcilen und denselben darüber vernehmen. Absch. 149/'') 8 2. ^ 556. 4726. Auf

«dt>o ^ die Confcrcnz von Uri, Schwyz und Nidwalden. Letzteres fragt an, wie man den Gemeinden

Schwyz will die Sache auf künftiges Syndicat verlegen, Uri die Beschwerde vorher dem

Statt .55 lies daselbst 555.
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daS Ansuchen der XIII äußern Gemeinden wird dem ebenfalls darum bittenden Großweibcl gestattet,
vorliegendenFalle für die XIII äußern Gemeinden zu „procuricrcn". Lucern, Schwyz, Zug und Seiest»»
halten daS für unpassend und bringen eS im Abschied ihren Obern heim. Absch. 16t, 8 3.

I>. Spital.
Art. 557. 1713 Bei Abnahme der Spitalrechnung wird unter Ratificativnövorbchaltfestgesetzt,

künftig für Einnahmen und Ausgaben ebendieselben Termine für Anfang und Schluß der Rechnung"'
genommenwerden sollen; d) daß die Rechnung vor Ablcgung den Gesandten in das Quartier zu gc»M»'
Prüfung geschickt werden soll; c) daß der Verwalter die während seiner Verwaltung auslaufenden Zinse» '
Spital aus dem Seinigen baar zu bezahlen habe, damit die Verwalter nicht mehr so nachläßig in Eintt^
derselben seien. Absch. 30, 8 1. 558. 171Ä Für das Rechnungswesen des Spitals wird felg'»^

Ordnung gemacht: s) Die Rechnungen sind, deutsch abgefaßt, den Gesandten vor Abnahme derselben i» ^
Quartier zu bringen; 6) die Kapitalien sind in ein Buch einzutragen, das jährlich vorzuweisenist; ^
Spitalpflcger hat jährlich die Spccification der Restanz der Rechnung beizufügen; ck) die Forin der Rech»'

bleibt, doch soll die alte Rcstanz vor die neuen Einnahmen gestellt werden; ») Keiner darf zum Spital»»^
erwählt werden, der dem Spital alte Rcstanzcn oder mehr alö ein Zinö schuldig ist. Absch. 52, 8 1- ^

1713 Obige Ordnung wird ratificicrt und noch Folgendes beigefügt: Der Verwalter des SpitalS ist, ^
zu Lauis, alle neun Jahre abzuändern; er ist schuldig, alle während seiner Verwaltung verfallenen Zinse»
Spital „gut zu machen", hingegen hat er noch eine Frist von zwei Jahren nach Beendigung seiner Vcrwm
um die noch ausstehenden Zinsen einzuziehen.Der jetzige Verwalter sott von jetzt an die verfallenen Zinsen »e»

Hablichcn mit allem Ernste beziehen. Absch. 63, 8 1. ^ 560. 1713. Der Bischof von Como verlangt^
Spitalc 15 Filippi „für daS Quindcnnium wegen den gelchcnen Zehnten, so der Spital besitzt". De»' ^
Walter wird aufgetragen, sich den Titel und die bisherige Uebung vorweisen zu lassen, unterdessen

bezahlen. Absch. 68, 8 1. h 561. 171 <i. Die voriges Jahr gemachte Ordnung für den Spitalpssegcr » ^
dahin erläutert, daß derselbe alle während seiner Verwaltung auflaufenden Zinsen zu beziehen schuldig
daß ihm nach dem Austritt aus seinem Amte noch zwei Jahre vergönnt sein sollen, jene Zinsen zu bezieh'»

dem neuen Spitalpflcger zu bchändigcn; nach Vcrfluß dieser zwei Jahre hat er die noch ausstehenden o ^
aus dem Seinigcn zu vergüten, ausgenommen daS, waS rechtlich und ohne seine Schuld verloren gehe» »^

Absch. 86, 8 2. 562. 1717. Da aus einer genauen Untersuchung auch der frühern Rechnung'» ^
Spitaladministratorö sich crgicbt, daß eine ansehnliche Summe dem Spital entzogen und vcrnachläßigct »" ^
ist, so werden der Administrator sowohl, alö die Syndiei, welche Aufsicht zu üben haben, um
büßt. Die letztem finden sich ab und werden libericrt, dem erkrankten Administrator wird auferlegt, ^
Rechnung zu liquidieren und dem Spital den Abgang zu ersetzen; reicht sein Vermögen nicht hin,

Syndiei zu behaftcn. Absch. 110, 8 3. h 563. 1718. Bei näherer Durchsicht der Rechnung ^ ^
SpitalpflcgcrS Filippo Rossalino crgicbt sich, daß der Spital von demselben um 10,528 imperialiiste
defraudiert worden ist. Die Bürgen desselben werden zum Ersatz von 3,673, die Syndiei von 1711 zur
von 6,855 Pfd. vcrurthcilt, da dieselben die in diesem Betrage weggelassenen alten Rcstanzcn hätten
können und sollen. Die Bitte der Syndiei um Nachlaß wird den Obrigkeiten zur Disposition überbrückst ' ,
Folge dessen das Urthcil gegen sie in «»«pensa gelassen. Berns Gesandter will die Syndiei allein zu>» ^
crsatz anhalten und zur Suspension des Urtheils nicht stimmen, cS sei denn, daß die Syndiei „sich de»
kanntlich machen" und von der Appellation abstehen. Absch. 127, 8 3. I! 564. 17111 Den Bürgt»
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^Kici wird cur Nachlaß gestattet. Ferner wird verordnet, daß die Bürgen, nicht die Syndici gegen einander,
d>e ihnen auferlegte Summe in snlnlnm gegen den Spital obligicrt sein und die Summe bis Martini

^hlc» sollen. Filippo Rossalino, welcher auf die Citation nicht erschienen, wird auf ewig verbanut. Bern

!>'h ^°^^urn willigen zum Nachlasse nicht ein. Absch. 143, 8 Z. » 565. 171?» Dem Spital.ncistcr
^fohlen, einige kleine Stücke liegender Güter, welche wenig abtragen, zu verkaufen und den Erlös

".Kapital ZU legen. Absch. 143, 8 6. 566. 171i». Dem armen And. Maggia werden 92 fin¬
nische Pfund an Zinsen, welche er dem Spital schuldet, nachgelassen. Berns Gesandter läßt dem

klugen, daß er dazu nicht eingewilligt habe. Absch. 143, 8 7. ^ 567. 172i». Der Gesandte
" Veqel verlangt, daß in den Abschied gesetzt werde, daß der Spital zu Luggarus sich dermalen in ziemlich

Älz" ^und befinde, und daß die Rechnungen richtig und ganz fleißig gestellt erfunden worden seien. Absch.
^ ^ !! 568. 1738. Schuldner dcö Spitals stellen hie und da daS Ansuchen um Nachlaß an Zinsen

. ^Pital. Die Gesandten von Zürich, Bern und Basel tragen Bedenke» zu willfahren und stellen cS den
di-, unhcim, zu entscheiden, ob das Syndicat befugt sei, über die Einkünfte deö Spitals in dieser Weise zu

pvnierxir. Absch. 446, 8 5. ß 569. 173?» Es wird beschlossen, daß den Schuldnern des Spitals kein

1kl/ ^ ^checktet norden solle. Solothurn will wenigstens dergleichen Nachlaß den Orten vorbehalten. Absch.
d», ^ ^ ^7 tl. Da der Spital schon mehrmals dadurch in Schaden gcrathen war, daß ihm von
,,^^^>u-'rn liegende Güter an Zahlung dargeschlagcn wurden, wobei der Spital solche Güter der Schätzung
^ Einzunehmen verpflichtet war, so wird vorgeschlagen, es könnte dem Spital, als einem geistlichen Orte und

^»s, bewilligt werden, die Bezahlung per iiioanta (gantwcisc) zu nehmen, in so fern daö sich ohne
^ des Landes und dcS Drittmannö thun ließe. Darüber Erkundigung einzuziehen und in die

Zu berichtcn wird der Landvogt beauftragt. Absch. 485, 8 6.

o. Markt.

' 571, 171g. Um dem zu Luggaruö eingerissenen Müssiggang zu stcucrir, wird für passend erachtet,

de„ .^u von 14 zu 14 Tagen gehaltenen Wochcnmärkten die Mailänder, welche dieselben frequentieren,außer
Spoiscn" nichts beim Pfund oder der Elle, sondern nur bei dem Stück verkaufen sollen, was

Luggarus wohl Anlaß geben würde, „sich um etwas zu bewerben". Absch. 68, 8 6. jj 572.
' ^^lnch alle Jnstrnctioncn dahin lauten, daß man dem Flecken Luggaruö gerne zu Beseitigung dcö

Najl' bchülflich sein möchte, so wird doch obiges Gutfindcn, weil dasselbe Beschwerden von Seite der

d», ^ ^ und der äußern Gemeinden hervorrufen könnte, unter Ratificationsvorbchalt also modificicrt: Auf
^ite» zu Luggarus sollen Fremde und Einheimischenach den bisher in Ucbung gewesenen Frei-
^e>> verkaufen dürfen. Auf den von 14 zu 14 Tagen gehaltenen Wochcnmärkten hingegen
^>d Nemden nichts detaillieren und im Kleinen verkaufen, sondern nach folgender Ordnung: Breite

Bücher, „Saycn", baumwollene und leinene Tücher nach dem Stück, auch allerhand „Bin-
Strüuipfe, „Fazonet", Halstücher, Handschuhe u. dgl. beim Dutzend, Seide, Filoscll,

i>cjy, ^ Pfund, Leder und gegerbte Häute beim Rubbo, Seiler bei der Balle, Ocl bei der Haut, Würste
^ Mvjolica und anderes irdene Geschirr beim Korb, Seife bei der Balle, Gemüse bei dem Rubbo,

Celles, ' Parmesancr beim Stück, Kupfer, Zinn und Blei bei der Ruthe oder dem Ccntner, Knoblauch,
^ Kräuter und Früchte beim Ccntner, Eisen unverarbeitet beim Bund, verarbeitet beim Ccntner, gc-
^chen, Schnecken,Schießpulvcr, Branntwein, Tabak beim Logel, Schnupftabak beim Ccntner. Alles
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übrige hier nicht Genannte ist, wenn es beim Gewicht verkauft wird, beim Rubbo, wenn bei der Elle, ^

Stück, wenn nach der Zahl, beim Dutzend zu verkaufen. Absch. 86, 8 3.

ck. Schloß des Landvogteö.

Art. 573. 1718 Es wird ein Kostenübcrschlag über die Restauration des Schlosses vorgelegt.

127, 8 2. ^ 574. 171S1. Die Baurechnuug für die Restauration im Betrag von 1978/2 mailändijcher ^

wird vorgelegt. Die einen Gesandten zahlen das Contingcnt ihres Ortes daran, andere nur das Cemb^

an daö voriges Jahr vorgelegte Budget und nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 143, 8 9. 575.

Unter Ratisicationövorbehalt wird eine Reparatur des Schlosses, jedoch mit möglichster Sparsamkeit, dem ^

vogtc vorzunehmen ausgetragen; zugleich soll er auch von der Landschaft sich die Documcntc vorweisen

welche sie von der Pflicht, daö Schloß zu erhalten, befreien. Absch. 318, 8 6. ^ 576. 1731 Die vom La»d^

vorgelegte Baurechnung wird bezahlt, da die von der Landschaft vorgelegten Ortöstimmcn von 1666

Der Gesandte von GlaruS, dessen Ortöstimmc nebst der von Basel nicht vorhanden ist, entrichtet s"'

daß ihr die schon früher genossene Befreiung von der Unterhaltung des Schlosses damals bestätigt ^

sein Contingcnt, behält aber seiner Obern Rechte vor. Absch. 336, 8 4. ^ 577. 1732. Die Rep^^
der Küche wird bewilligt. Basel und Schaffhausen behalten den Consenö ihrer Obern vor. Absch. 345, 6

578. 1733. Reparation dcö Schlosses. Der glarncrischc Gesandte behält seiner Obern Rechte vor, ^ ,

Landschaft die glarncrischc Befreiung von der Pflicht, das Schloß zu unterhalten, nicht ausweisen kann-

Gesandter darf nicht mehr als 56 Kronen bewilligen. SchaffhauscnS Gesandter stellt instructionsgcmäl'

Antrag, man mochte sich bcrathen, wie der Landschaft trotz der erhaltenen Befreiung die Unterhaltung ^
Schlosses aufgebürdet »verde» konnte. Absch. 359, 8 3. ^ 579. 1734t. Abermals eine Reparation,

aber nicht mehr als 96 Kronen kosten darf. Glarus wahrt seiner Obern Rechte und will über die 96

nichts mehr beitragen. Zug »vie 1733. Absch. 386, 8 3. 586. 1733. Die um etwas mehr

Kronen die bewilligten Baukosten übersteigende Summe wird bezahlt. Glarus wiederholt seine

Absch. 397, 8 3.

o. Franciscancrklostcr.

Art. 581. 1732. Zwischen den drei Universitäten des Fleckens LuggaruS unv den FraneiScauern

war ein Streit wegen der aus der Kirche (von den Franciscanern) geschafften Bänke entstanden. T>i6^ ^

anendlich folgendermaßen beigelegt: Wenn diese Bänke von den Particularen wiederum auf den Platz, ^

sie weggenommen worden waren, herbeigeschafft »verde», so sollen sie von den Vätern nach deren Anerbieten ' ul ^

alten Ort gestellt »Verden; die zerbrochenen sind aus Koste»» des Klosters auszubessern, die mangelnden » ^
setzen. Künftig dürfen die Väter die Bänke ohne Einwilligung der drei Universitäten nicht mehr

oder aus der Kirche thun. Wegen dieser Sache »veiter entstehende Streitigkeiten entscheidet der Landow

Appellation. Ferner wird den drei Universitäten die Rückgabe der den Vätern entzogenen Predigt- n»d

kosten anempfohlen. Beide Theilc verbleiben übrigens bei ihren Rechten, Freiheiten und Ucbungcn und "

zu Ruhe und Frieden crmahnt. Absch. 345, 8 9.

II. Magadino.

u. Sust. .^.,l

Art. 532. 1717. Auf die Beschwcrde der Univcrsitäten der Edel» und Bürger zu LuggaruS,

durch Ortöstimmcn daö Sustrccht zu Magadino überlassen »vorbei» war, daß sie von diesen» ihren» Pe'äst ^

oder nur sehr geringen Nutzen ziehe»», weil die durchpassierenden Waaren von Partieularcn in ihre
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^ ^^hrung genommen würden, wird unter Ratificationövorbchalt verordnet, daß .solche Particularen dem

>weißer zur Recognition des Sustrechteö 4 mail. Kreuzer von jedem Saum Waaren bezahlen sollen, waS

die Taxe des SustlohnS von jedem Saum derjenigen Waaren sein soll, welche dem Suslmcistcr anvertraut

ui die Tust gelegt werden; in letztcrem Falle sind dann sür solche Waaren der Sustmcistcr und oben ge-

^'uvcrsitätcn verantwortlich. Absch. 119, 8 2. si 583. 1718. Obige Verordnung wird durch das

der Instructionen „firicrt". Uri und Zug nehmen die Sache all rviurvnllum. Absch. 127, 8 4. si

^ Man läßt cS bei obiger Verordnung bewenden. Uri, Schwyz und Untcrwaldcn behalten für
^ Orte und die Ihrigen vor, „waS etwa zu ihrem Favvr iir dem bremgartischcn Abschied enthalten sein

' Msch. »z, s z.
I>. Spedition.

kg 1721. Schwyz, dem als dem Meistbietenden der Zoll überlassen worden, stellt den Antrag,

Mochte die Spedition zu Magadino dem Zolle einverleibt werden. Da aber die beiden Universitäten der

" und Burger zehn Ortsstimmcn aufweisen, durch welche ihnen diese Spedition crtheilt wird, so wird die

zur Entscheidung den Orten überlassen. Absch. 181, 8 5. 586 .17 22. Fast alle Gesandten sind

^ mrt, dem Antrage von Schwyz nicht zu entsprechen. Zug ist der Meinung, daß neben den Edeln und
und der Gemeinde Vira auch noch andern erlaubt sein solle, zu spedieren. Die Gesandten von Uri,

/M)z und Untcrwaldcn behalten sich vor, wenn in den Taren etwas geändert worden sein sollte, cö im

''ck auf das brcmgartischc Instrument von 1676 ihren Obern zu hinterbringen, und behalten sich daS alte

^ Minnen vor. Glaruö läßt cS bei den vorgelesenen OrtSstimmen bewenden. Absch. 196, 8 4.

9. Aöcvna.

^ Art. 587 172U. Die von Aöcona suchen um nochmalige Bestätigung dcS ihnen von den Herzogen von

^ Mland, ih^'u ehemaligen Oberhcrrcn, ertheilten und vom Syndicat den 5. April 1513 (auf Belieben der h.

bestätigten Privilegiums eines Jahrmarktes an, den sie nach dem zu Canobbio halten. Ihr An-

ej».^ ^rd „den gn. Herren und Obern verabschiedet heimgebracht"; zugleich wird gutbcfunden, dieses Begehren

ichtv Zu pudlicieren, damit diejenigen, welche Einsprache zu machen sich für berechtigt erachten, ihre Bc-
mben dem Syndicate oder den Obrigkeiten vorlegen können. Absch. 161, 8 6.

v. Jndemini und die Riviera di Gambarogno.

Art. 58g Die von der Gemeinde Jndemini wider die Riviera di Gambarogno den Orten eingeschickten

^ waren auf dem Punete, gütlich von beiden Parteien verglichen zu werden. Der Abschließung dcS

de>u ^ Landvogt beiwohnen. Da aber der Vergleich sich wegen einer Sache von weniger Be-
»^schlug, wird den Parteien noch ein Termin zu gütlicher Uebcrcinkunft gegeben, nach dessen Vcr-

^r Landvogt im Namen des SyndicatS sprechen soll. Absch. 469, 8 3.

U. Vira.

Ais ^ 17412. Schwyz rügt nachdrücklich, daß die Gemeinde Vira seine und andere Wcinhändlcr

^sch>^" Orten mit der unbefugten Auflage eines Quärtlein WeinS zuwider der Convention von 1676

^ ^'M'e. Die zur Verantwortung gezogene Gemeinde weist dafür ein von zehn Orten ihr crtheiltcS

ks,^. ^Alin vor, von welchem jedem Gesandten eine Copie zugestellt wird, 'damit um so sicherer auf
Syndicat instruiert werden könne. Unterdessen soll von denjenigen, welche freiwillig ihren

H '"cssen Quärtlein ohne Anstand bezahlen wollen, die Gemeinde cS annehmen; die sich

^'»den aber sind bis AuStrag dcö Handels aufzuzeichnen. Absch. 591, §4. ^ 599. 174t2. Schwyz führt
142
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auf der Conftrenz an der Treib ebendieselbe Beschwerde und formuliert sie einläßlicher also, daß

das Verkommniß von 1676 und die 1699 ergangenen Ortöstimmcn zu Magadino seinen und andern

leuten nicht nur von jeder Brentc für die Arrivatura ein Terzoli Kreuzer, sondern auch für den Mcsserloh»

jeder Brentc ein Quärtlcin Wein gefordert werde. ES wird beschlossen, dcßwegeu an die übrigen mitrcgiere^

Orte zu schreiben, daß sie auf künftiges Svndicat darüber instruieren möchten. Absch. 5(14, 8 16. !I ^

17ÄS. Abgeordnete von Bira setzen auseinander, daß die Gemeinde Vira von den Burgern zu ^

vor Alters das Recht erkauft habe, von allen Weinhändlcrn, welche aus dem Mailändischcn Wein in Mag" ^

ausladen, einen Kreuzer für die „Auöländung", wegen der Messung für jede Brentc einen Kreuzer ^

dem Quärtlcin Wein zu beziehen. 1676 sei eine Convention gemacht und 1699 bestätigt worden, nach ^
Wcinhändlcr, welche nach Magadino Wein führen, verbunden seien, einen Kreuzer zu bezahlen; sollten'

solche den Wein messen lassen, so seien sie, ungeachtet sie gemessene Lagcl mit sich bringen würden, daS

lein Wein sammt dem Kreuzer zu zahlen schuldig. Ein gleiches Recht hätten auch die zu Luggarus und ^

Zugleich stellen die Deputierten folgende Ansuchen: 1) es möchte der Gemeinde gestattet werden, bei

gerung dieser Auflage auf Wein und Waarcn der sich Weigernden zu greifen; 2) man möchte der „

erlauben, die gewöhnliche Tariffa, welche gemäß den Ortsstimmen eingerichtet sei, an den rrss

liehen Orten anzuschlagen. Eine zur Untersuchung der Sache aufgestellte Commissiou macht den Voll ) ^
die Convention von 1676 und 1699 aufrecht zu erhalten mit folgender Erläuterung, daß, wenn ein

oder „deren Angehöriger" Wein im Mailändischen kaufen und nach Magadino bringen sollte, ein solche ^

weder die Arrivatura oder Mesuratura zu bezahlen habe; wenn aber ein Mailänder Wein nach Maö'' ^
liefere und dargethan wird, daß derselbe von einem Eidgenossen oder „dessen Angehörigem" gekauft sei,

für denselben blos die Arrivatura bezahlt werden. Sollte aber ein Eidgenosse oder Angehöriger Wein,

einem Mailänder zuständig, in Magadino kaufen, so hat er, obgleich der Mailänder die Arrivatura l>6'^
hat, doch einen Kreuzer für die Mesuratura zu bezahlen, damit die der Gemeinde Vira obliegenden Kosten ^

Erhaltung so kostbarer Straßen bestritten werden können. Endlich aber soll ein Eidgenosse oder „sein

höriger" nicht angehalten werden, seinen Wein in Magadino messen zu lassen, wofern er die Arrivatura w

bezahlt hat, auch nicht in solchem Falle daS Quärtlcin Wein von der Brentc; läßt er aber denselben

so. zahlt er das Quärtlcin und den Kreuzer. Uri, Schwyz und Unterwaldcn nehmen dieses Gutachten ^^

kerenclum ot ratillcanclum. Vira wird gestattet, sich einstweilen an dieses Project zu halten. Die

Gesandten bestätigen es im Namen ihrer Principale gänzlich. In Beziehung auf die beiden Ansucht

gut befunden, daß die Gemeinde, im Falle jemand sich weigere zu zahlen, befugt sein soll, beim compctu'^ -

Richter den Arrest, um sich bezahlt zu machen, einzuholen. Die Tariffa möge die Gemeinde auf dem

Fuße einrichten mit dem Vorbehalte, daß dieselbe mit der Ordnung für die Arrivatura und Mesuratura

übereinstimme. Absch. 514, 8 5.

13. Personelles.
Ottt

Art. 592. 1714». Der Barfüßer ll. Beregotti, welcher schmähliche Worte gegen einen Thcil der

ausgestoßen hatte, sollte auf die Aufforderung eines Thcils der Orte vom Provincialen anderswohin

werden. Da dieser Aufforderung nicht nachgekommen wurde, so bedeuten die katholischen Gesandten,

evangelischen nach Gutdünken zu verfahren überlassen hatten, den Guardianen der beiden Franciscancrkl^^

daß, wenn Beregotti innerhalb vierzehn Tagen sich nicht wegbegeben habe, oder ohne Einwilligung der Orte n'U
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